Information über Betriebsratsbeschluss zur Teilnahme an einer Schulungsmaßnahme

I. Einleitung
Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am _______________ (Datum) einen Beschluss zur Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an einer Schulungsmaßnahme gefasst. Dieser Beschluss wird Ihnen gemäß § 37 Abs. 7 BetrVG zur Kenntnis gebracht und zur Genehmigung der Kostenübernahme vorgelegt.
II. Informationen zur Schulungsmaßnahme
Bezeichnung der Schulungsmaßnahme: _______________ (Titel des Seminars/der Weiterbildung)
Veranstalter: Franzen Legal
Ort der Durchführung: _______________ (Ort des Veranstaltungsortes)
Zeitraum: vom _______________ bis _______________ 
Teilnehmer/innen des Betriebsrats:
1. _______________ (Name des Betriebsratsmitglieds)
1. _______________ (Name des Betriebsratsmitglieds)
1. _______________ (Name des Betriebsratsmitglieds)
1. _______________ (Name des Betriebsratsmitglieds)
1. _______________ (Name des Betriebsratsmitglieds) 
III. Begründung der Erforderlichkeit
Die Schulungsmaßnahme ist für eine sach- und fachgerechte Betriebsratsarbeit gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich. Nach § 37 Abs. 6 BetrVG sind die Mitglieder des Betriebsrats zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Schulungsmaßnahmen zu gewähren, soweit diese Kenntnisse erforderlich sind, die für die Arbeit des Betriebsrats bereits bestanden haben oder in absehbarer Zeit erwartet werden. Gemäß § 37 Abs. 7 BetrVG hat der Arbeitgeber die durch die Teilnahme an Schulungsmaßnahmen entstandenen Kosten zu tragen.
Die Schulungsinhalte des Seminars sowie eine Kostenübersicht dem beigefügten Angebot des Seminaranbieters zu entnehmen.
IV. Handlungsaufforderung
Der Betriebsrat bittet um:
1. Bestätigung der Kostenübernahme für die oben genannten Schulungskosten gemäß § 37 Abs. 7 BetrVG
2. Gewährung der Freistellung für die genannten Betriebsratsmitglieder im angegebenen Zeitraum
3. Zahlung der Teilnahmegebühr direkt an den Veranstalter oder Erstattung gegen Vorlage der Rechnung

_________________, den _______________


Der Betriebsratsvorsitzende


Der Protokollführer

